
Lausanne, 17. März 2022

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Gemeinsame Medienmitteilung des Bundesgerichts, des Bundes-
strafgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundes-
patentgerichts zu den Geschäftsberichten 2021

Geschäftsberichte der eidgenössischen Gerichte

Am  Donnerstag  haben  das  Bundesgericht,  das  Bundesstrafgericht,  das  Bundesver-
waltungsgericht  und das Bundespatentgericht  ihre Geschäftsberichte des Jahres 2021
veröffentlicht.

Das Bundesgericht bewältigte die Geschäftslast insgesamt innert angemessener Frist.
Es erachtet die Situation in Bezug auf die Geschäftslast aber weiterhin als kritisch. Um
der Überlastungssituation im Rahmen des Machbaren mit eigenen Massnahmen entge-
genzutreten,  führte  das  Bundesgericht  die  2020  begonnene  Reorganisation  seiner
Abteilungen fort. Es hat dazu drei wichtige Entscheide gefällt. Das Bundesstrafgericht
verzeichnete  im  Jahr  2021  weiterhin  eine  hohe  Arbeitsbelastung.  Der  neu  gewählte
Präsident  hat  für das laufende Jahr gezielt  das Thema "Gegenseitiges Vertrauen und
Wertschätzung"  aufgenommen  und  die  Empfehlungen  der  Aufsichtsbehörde  weiter
umgesetzt.  Das  Bundesverwaltungsgericht konnte die Zahl hängiger Verfahren trotz
der  Coronapandemie  abbauen.  Zudem  stellte  es  mit  diversen  Digitalisierungsmass-
nahmen wie dem Ausbau des Scancenters seinen Betrieb auch im zweiten Coronajahr
sicher.  Beim  Bundespatentgericht ist  die Zahl der Eingänge gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Erledigt wurden 22 Verfahren, die Pendenzen erhöhten sich leicht.

Detaillierte  Angaben  zu  den  Geschäftsberichten  können  den  beiliegenden  Presse-
mitteilungen der einzelnen Gerichte entnommen werden.
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Pressemitteilung des Bundesgerichts zu seinem Geschäftsbericht 2021

2021 gingen beim Bundesgericht 7881 neue Beschwerden ein (Vorjahr 8027). Erledigt
hat  es  7509  Fälle  (Vorjahr  7866).  13,1%  der  Beschwerden  wurden  gutgeheissen
(Vorjahr  14,3%).  Die  durchschnittliche  Prozessdauer  betrug  149  Tage  (Vorjahr  146).
3235 pendente Fälle wurden auf das Folgejahr übertragen.

In Bezug auf die Geschäftslast  erachtet  das Bundesgericht  die Situation weiterhin als
kritisch.  Die Geschäftszahlen sind anhaltend sehr hoch und es bestehen keine Anzei -
chen für einen Rückgang. Um der Überlastungssituation im Rahmen des Machbaren mit
eigenen Massnahmen entgegenzutreten, führte das Bundesgericht die 2020 begonnene
Reorganisation seiner Abteilungen fort. Es hat dazu drei wichtige Entscheide gefällt:

• Zunächst  wird  das  Steuerrecht  (voraussichtlich  per  Ende  2022)  von  der
Zweiten  öffentlich-rechtlichen  Abteilung  in  Lausanne  zur  Zweiten  sozial-
rechtlichen Abteilung nach Luzern verschoben. Damit soll eine gleichmässi -
gere Belastung der Abteilungen erreicht werden.

• Gleichzeitig  werden  ein  im  Steuerrecht  spezialisierter  Richter  und
bestimmte  Gerichtsschreiberinnen  und  Gerichtsschreiber  die  Abteilung
wechseln.  Die derzeit  aus nur vier Gerichtsmitgliedern zusammengesetzte
Zweite  sozialrechtliche  Abteilung  wird  damit  in  Zukunft  wieder  über  fünf
Richterstellen verfügen.

• Da rein interne Massnahmen nicht ausreichen, um der hohen Belastung zu
begegnen, hat das Gericht das Parlament im Dezember um Bewilligung von
zwei  zusätzlichen  Richterstellen  ersucht  (Erhöhung  der  Gesamtzahl  der
Gerichtsmitglieder von 38 auf 40).  Falls dem stattgegeben wird, sollen die
aktuell sieben Abteilungen künftig nach dem Modell von acht Abteilungen zu
je  fünf  Gerichtsmitgliedern  organisiert  werden  (Modell  8x5);  dabei  würde
eine zweite strafrechtliche Abteilung gebildet.

Im Weiteren wurde es den Abteilungen ermöglicht,  zur  Entlastung ihrer  Präsidien bei
hohen Fallzahlen für bestimmte Rechtsmaterien separate Präsidien vorzusehen, wenn
der Entscheid in Einer- und Dreierbesetzung gefällt  wird. Um die Transparenz bei der
Bildung  der  Spruchkörper  zu  gewährleisten,  werden  diese  Spezialpräsidien  auf  der
Homepage des Bundesgerichts ausgewiesen.

Herr  Andreas  Zünd  trat  nach  seiner  Wahl  zum Schweizer  Richter  am  Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg (EGMR) per Ende März als Bundesrichter
zurück.  Herr  Hans  Georg  Seiler  erklärte  per  Ende Jahr  seinen  Rücktritt  als  Bundes-
richter.  Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Herrn Stephan Hartmann und Frau
Marianne Ryter zu ihren Nachfolgern. Herr Nicolas Lüscher wurde vom Gesamtgericht
als neuer Generalsekretär  gewählt.  Er wird den aktuellen Generalsekretär  Herrn Paul
Tschümperlin ablösen, der sein Amt seit 1991 ausübt und auf Ende Juni 2022 seinen
Rücktritt erklärt hat.

Der  EGMR  fällte  im  Berichtsjahr  249  Entscheidungen  betreffend  die  Schweiz.  Es
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ergingen sieben Urteile. Der EGMR stellte in drei Fällen mindestens eine Verletzung der
Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Schweiz fest.

Kontakt:

Bundesgericht, Peter Josi, Adjunkt des Generalsekretärs und Medienbeauftragter

Tel. 021 318 91 53, E-Mail: presse@bger.ch
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Pressemitteilung des Bundesstrafgerichts zu seinem Geschäftsbericht 2021

Geschäftsjahr 2021 – hohe Arbeitsbelastung und hoher Erledigungsquotient

Das  Bundesstrafgericht  verzeichnete  im  Jahr  2021  weiterhin  eine  hohe  Arbeits-
belastung. Der Erledigungsquotient liegt über alle Kammern hinweg bei 91%. Die Aus -
wirkungen der pandemischen Lage führten zu spürbaren Einschränkungen und damit zu
Verzögerungen der Abläufe.

Verwaltungskommission  –  Umsetzung  der  Empfehlungen  und  Aufwand  wegen
Covid-19

Die Umsetzung der Empfehlungen der Aufsichtsbehörde wurde von der Gerichtsleitung
weiterhin  konsequent  weitergeführt.  Zudem hatte  sie sich intensiv  mit  neuen Sonder -
regelungen  in  Bezug  auf  Covid-19  zu  beschäftigen.  Nebst  den  üblichen  Leitungs-
geschäften wurde die Suche nach Räumlichkeiten für die Berufungskammer fortgesetzt.

Statistik – Fallbelastung und Erledigungsquotient am Bundesstrafgericht

Eingänge 2020 Eingänge 2021 Erledigungsquotient

Strafkammer 63 55 109%

Beschwerdekammer 786 724 90%

Berufungskammer 54 54 81%

Strafkammer – hoher Erledigungsquotient bei sehr umfangreichen Fällen

Im Jahr 2021 verzeichnete die Strafkammer mit 55 Eingängen 13% weniger Fälle als im
Vorjahr. Mit einem Erledigungsquotienten von rund 110% wurden mehr Fälle erledigt als
eingegangen sind. Besonders intensiv war die Beurteilung von vier sehr umfangreichen
und komplexen Verfahren aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Die Strafkammer
hatte sich dabei  mit  einem Aktenumfang von rund 4'200 Bundesordnern und ca.  211
Gigabyte elektronischer Daten zu befassen.

Beschwerdekammer – hoher Zeitaufwand für aufwändige Entsiegelungsverfahren

Im Berichtsjahr sind bei der Beschwerdekammer 724 Geschäfte eingegangen. Der Erle -
digungsquotient  lag bei 90%. Damit  liegt  man 8% unter  dem Vorjahreswert.  Dies hat
unter  anderem mit  aufwändigen Entsiegelungsverfahren im Bereich  des Verwaltungs-
strafrechts  zu  tun,  bei  welchen  mehr  als  100'000  elektronische  Dateien  zu triagieren
waren. Die überwiegende Mehrheit der Verfahren wurde innerhalb von sechs Monaten
abgeschlossen.

Berufungskammer – hohe Eingangszahlen bei personeller Unterbesetzung

Die Berufungskammer hatte als zweitinstanzliches Strafgericht des Bundes mit 54 Fäl -
len eine sehr hohe Arbeitslast. Sowohl die Anzahl der Eingänge als auch der Erledigun-
gen lag auch im 2021 weit über jener, die der ursprünglichen Planung zu Grunde gelegt
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wurde. Insgesamt wurden 43 Fälle innerhalb guter Erledigungsfristen abgeschlossen. Im
Berichtsjahr konnten jedoch weniger Verfahren abgeschlossen werden als eingegangen
sind. Dies hat mit einer personellen Unterbesetzung zu tun, die im Verlauf des Jahres
behoben wird.

Kurz-Ausblick für das Jahr 2022 – Vertrauen und Wertschätzung am Bundesstraf -
gericht

Der neu gewählte Präsident des Bundesstrafgerichts, Alberto Fabbri, hat zusammen mit
der neuen Vize-Präsidentin Joséphine Contu Albrizio gezielt das Thema "Gegenseitiges
Vertrauen  und  Wertschätzung"  aufgenommen  und  die  Empfehlungen  der  Aufsichts -
behörde weiter umgesetzt. Als Präsident hat er direkte und offene Gespräche mit Mit -
arbeitenden aus allen Bereichen geführt,  um ein detailliertes Bild der Gesamtsituation
am Gericht zu erhalten. "Die Gespräche wurden sehr geschätzt und sind ein wichtiger
Schritt und eine gute Ausgangslage zur weiteren Stärkung des Gerichts", betont Alberto
Fabbri.

Kontakt:

Bundesstrafgericht, Marc-Antoine Borel, Generalsekretär

Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch
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Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts zu seinem Geschäftsbe-
richt 2021

Obwohl  die  Coronapandemie  auch  das  Jahr  2021  stark  prägte,  konnte  das  Bundes -
verwaltungsgericht (BVGer) die Zahl hängiger Fälle abbauen.

Im Berichtsjahr gingen 5704 Fälle (Vorjahr 6606) ein und es wurden 5976 (Vorjahr 6503)
erledigt. Somit reduzierte das BVGer die Zahl der hängigen Verfahren um 272 Fälle. Die
durchschnittliche Verfahrensdauer betrug 306 Tage (Vorjahr 288).  Insgesamt übertrug
das  Gericht  die  Weiterbearbeitung  von  5254  Verfahren  (Vorjahr  5526)  auf  das  Jahr
2022.

Mit diversen Digitalisierungsmassnahmen wie dem Ausbau des Scancenters stellte das
BVGer seinen Betrieb auch im zweiten Coronajahr sicher. Die Arbeit wurde zeitweise in
Telearbeit verrichtet, Besprechungen wurden vermehrt hybrid durchgeführt. Infolge von
Pensionierungen und Austritten  gab es auch im personellen Bereich Änderungen.  So
traten fünf neue Richterinnen und Richter im Berichtsjahr ihr Amt an.

Kontakt:

Bundesverwaltungsgericht, Rocco R. Maglio, Medienbeauftragter

Tel. 058 465 29 86, 079 619 04 83, E-Mail: medien@bvger.admin.ch
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Pressemitteilung  des  Bundespatentgerichts  zu  seinem  Geschäftsbericht
2021

Das Bundespatentgericht beurteilt in erster Instanz Patentstreitigkeiten auf dem Gebiet
der Schweiz. Es ist das einzige erstinstanzliche Zivilgericht des Bundes.

Das Total der Eingänge ist auf 27 gestiegen (Vorjahr 22). Die Zahl der ordentlichen Ver-
fahren ist gleichgeblieben (18, Vorjahr 18), während die Zahl der summarischen Verfah -
ren zugenommen hat (9, Vorjahr 4).

Erledigt wurden 17 ordentliche Verfahren, davon 7 durch Vergleich und 8 durch Urteil. 2
Verfahren wurden wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Summarische Verfahren
wurden 5 erledigt, davon 2 durch Urteil und 3 durch Abschreibung wegen Gegenstands-
losigkeit. Die Pendenzen per Ende Jahr haben sich leicht erhöht (30, Vorjahr 25).

Die  Auswirkungen  der  Covid-19-Pandemie  auf  den  Gerichtsbetrieb  blieben  weiterhin
gering.  Verhandlungen  wurden  unter  Einhaltung  der  Schutzmassnahmen  in  Präsenz
durchgeführt,  wobei bei Hauptverhandlungen auch eine Teilnahme mittels Videokonfe-
renz angeboten wurde, was insbesondere von Parteien aus dem Ausland, deren Vertre-
ter wegen der Einreisebestimmungen nicht oder nur sehr erschwert (Quarantäne) einrei -
sen konnten, auch genutzt wurde.

Die  Einnahmen  lagen  mit  Fr.  895’256  deutlich  über  dem  Wert  des  Vorjahres
(Fr. 796'605), was in der höheren Zahl der Erledigungen begründet ist. Obwohl der Auf -
wand mit Fr. 1'608'466 höher ausfiel als im Vorjahr (Fr. 1'566'306), was auf einen Fall,
in dem die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zurückzuführen ist,  verringerte
sich das Defizit. Der Eigendeckungsgrad beträgt 56% (Vorjahr 51%).

Kontakt:

Bundespatentgericht, Mark Schweizer, Präsident

Tel. 058 465 21 10, E-Mail: mark.schweizer@bpatger.ch
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